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2. Er lass des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie zu Regelungen der Öffnung der Tagespflegeein-
richtungen nach § 71 Absatz 2 Nummer 2, zweite Alternative des Elften
Buches Sozialgesetzbuch (SGB Xl)

Aufgrund des § 9 Absatz 4 Satz 1 der Zweiten Thüringer Verordnung
über grundlegende Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung
des Coronavirus SARS-CoV-2 (Zweite Thüringer SARS-CoV-2-Infektions-
schutz-Grundverordnung - 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundV0-)
vom 15. Juli 2020 und bezogen auf § 28 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz
(IfSG) ergeht folgender Er lass des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit, Frauen und Familie:

Abweichend zum Er lass des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie zu Regelungen der Öffnung der Tagespflege-
einrichtungen nach § 71 Absatz 2 Nummer 2, zweite Alternative des Elften
Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) vom 11. Juni 2020 wird Folgendes gere-
gelt:

Die Tagespflegeeinrichtungen können abweichend zum Er lass vom
11. Juni 2020 bis zu der im Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen ver-
einbarten Platzkapazität öffnen.

Das einrichtungsindividuelle Konzept ist dahingehend anzupassen und bei
Änderungen dem zuständigen Gesundheitsamt vorzulegen.
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Sehr geehrter Herr Roßner,

es wird um Weitergabe an die Gesundheitsämter über das zuständige Refe-
rat im Thüringer Landesverwaltungsamt und die entsprechende rechtswirk-
same Bekanntgabe an die Tagespflegeeinrichtungen (z.B. durch Allgemein-
verfügung) gebeten. Die einfache Weiterleitung dieses Schreibens mit der
Bitte um Beachtung und Kenntnisnahme ist für die Rechtswirksamkeit nicht
ausreichend.

fretindlichen Grü(len

Heike Wernero
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